
 

Die Gemeinde Neukieritzsch bittet um Einhaltung folgenden Verbotes: 

Seit dem 01.10.2009 ist es im Freistaat Sachsen verboten, Himmelslaternen (auch 
als Skylaternen, Kong-Ming-Laternen, Wunschlaternen oder Himmelsfackeln 
bezeichnet) aufsteigen zu lassen. Die Landesdirektion hat entsprechende 
Polizeiverordnungen erlassen. Für die Kontrolle der Einhaltung dieser Verordnungen 
ist die jeweilige Gemeinde zuständig.  

Der unerlaubte Start einer Himmelslaterne kann eine Geldbuße von bis zu 1.000 
Euro nach sich ziehen. 

 

 


